
Juristischer Vorbereitungsdienst 

- Referendariat - 

  
Ausbildungs-

abschnitt 

Ausbildungs- 
monat 

Ausbildungs- 
station 

Praxis AG Überweisungsgesuch Urlaubsanspruch/ 
sperre 

1 1. - 5.  
(5 Monate) 

Zivilstation 
 

 

 

 

 

 

 

Richter/Richterin  
in Zivilsachen  
(ordentliche Gerichts-
barkeit: AG; LG) 
 
 
im 4.-5. Monat: 
auf Antrag beim 
Arbeitsgericht oder 
bei einer geeigneten 
überstaatlichen, 
zwischenstaatlichen 
oder ausländischen 
Ausbildungsstelle 

im 1 Monat:  
Einführungslehrgang   
(13 AG-Termine) 
 
im 2. - 5. Monat:  
grds. 1 AG-Tag pro Woche  
(4 Unterrichtsstd. à 60 Minuten) 
 
Ort:  
Stammdienststelle (LG Aachen) 
 
Leitung:  
Richter/in 
 
AG-Befreiung 
Bei einem Auslandsaufenthalt 
besteht die Möglichkeit durch 
die P’inOLG. von der Arbeits-
gemeinschaft befreit zu werden. 

Überweisungsgesuch in die 
Strafrechtsstation ist:  
 
spätestens 2 Monate vor dessen 
Beginn mittels Vordruck1 bei der 
P‘inLG2 Aachen zu beantragen. 
 
Die Zuweisung zur 
Strafrechtsstation (in die 
Praxis/AG) erfolgt durch die 
P‘inLG Aachen 

Urlaubssperre 
 
1. - 3. Monat  
 
 
 
 
 
Urlaubsanspruch
: 
 
20 Arbeitstage 

2. 
 
 
 
 
 
 
 

6. - 8. 
(3 Monate) 

Strafstation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Staatsanwaltschaft  
an der 
Stammdienststelle  
(StA Aachen)  
 
oder auf Antrag bei 
einer geeigneten 
überstaatlichen, 
zwischenstaatlichen 
oder ausländischen 
Ausbildungsstelle 

im 6 Monat   
1. - 2 Woche: 
Einführungslehrgang 
(4 AG-Termine) 
 
danach: 
grds. 1 AG-Tag pro Woche  
(4 Unterrichtsstd. à 60 Min.) 
 
Ort:  
Stammdienststelle (LG Aachen) 

Überweisungsgesuch in die  
ÖR-Station3 ist: 
 
spätestens 2 Monate vor dessen 
Beginn formlos bei der P‘inLG 
Aachen zu beantragen. 
 
Die Zuweisung in die ÖR-Station 
(in die Praxis/AG) erfolgt durch 
die Bezirksregierung. Köln 

Urlaubssperre: 
 
während des 
Einführungs-
lehrganges  
(die ersten  
4 AG-Termine) 
 
 
 
 

                                            
1 Vordruck auf der Homepage des Landgerichts Aachen 

2 Präsidentin des Landgerichts  

3 öffentlich-rechtliche Station 
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Leitung: 
Staatsanwalt/Staatsanwältin 
 
AG-Befreiung 
Bei einem Auslandsaufenthalt 
besteht die Möglichkeit durch 
die P’inOLG. von der Arbeits-
gemeinschaft befreit zu werden. 

Urlaubsanspruch
: 
 
10 Arbeitstage 
 
 

Ausbildungs-

abschnitt 

Ausbildungs- 

monat 

Ausbildungs- 

station 

Praxis AG Überweisungsgesuch Urlaubsanspruch/ 

sperre 

3. 9. - 11. 
(3 Monate) 

ÖR-Station 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verwaltungsbehörden
/öffentlich-rechtliche 
Einrichtungen 

 
z.B.: Kreis,- Stadt,- 

Gemeindeverwaltung(en), 
Rechtsanwaltskammer(n), 
Sporthochschule(n), 

Justizvollzugsanstalt(en), 
Polizeipräsident pp. 

 
Eine inoffizielle 
Beispielliste ist auf der 
Ref.-Geschäftsstelle 
erhältlich 
 
oder auf Antrag bei 
einer geeigneten 
überstaatlichen, 
zwischenstaatlichen 
oder ausländischen 

im 9. - 11 Monat: 
kein Einführungslehrgang 

 
grds. 1 AG-Tag pro Woche  
(4 Unterrichtsstd. à 60 Min.) 

 
Ort:  
Stammdienststelle (LG Aachen) 
(derzeit pandemiebedingt in 
Gebäuden der Bezirksregierung) 

Leitung: 
Beamtin/Beamter des höheren 
Dienstes sowie  
Rechtsanwälte/innen 

 
 
 
 
 

Überweisungsgesuch in die 
RA-Station4 ist: 
 

spätestens 2 Monate vor dessen 
Beginn mittels Vordruck und 
Selbstverplichtungserklärung 
bei der P‘inLG Aachen zu 
beantragen 
 
Die Zuweisung zur 
Rechtsanwaltsstation (in die 
Praxis/AG) erfolgt durch die 
P‘inLG  
 

keine 

Urlaubssperre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urlaubsanspruch
: 
10 Arbeitstage 
 
 
 
 
 
 

                                            
4 Rechtsanwaltsstation 
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Ausbildungsstelle, bis 
zu zwei Monate bei 
einem Gericht der 
Verwaltungs-, der 
Finanz- oder der 
Sozialgerichtsbarkeit 
 
Ausbildung an der  
DHV Speyer kann auf 
die Station 
angerechnet werden 
 

 
 
AG-Befreiung 
Bei einem Auslandsaufenthalt 
besteht die Möglichkeit durch 
die P’inOLG. von der Arbeits-
gemeinschaft befreit zu werden. 

Ausbildungs-
abschnitt 

Ausbildungs- 
monat 

Ausbildungs- 
station 

Praxis AG Überweisungsgesuch Urlaubsanspruch/ 
sperre 

4. 12. - 20. 
(9 Monate) 

RA-Station 
(Rechtsanwalts-
station) 
 
kann in Teilstation 
aufgeteilt werden. 
Voraussetzung 
hierfür ist, dass 
eine Teilstation 
mind. 3 Monate 
andauert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rechtsanwälte/innen 
 
bis zu 3 Monate bei 
Notar/in, 
Unternehmen, einem 
Verband oder 
sonstiger 
Ausbildungsstelle 
stattfinden, bei der 
eine sachgerechte 
rechtsberatende 
Ausbildung 
gewährleistet ist 
 
 
 
 
DHV Speyer kann auf 
die RA-Station 
angerechnet werden 
 

im 12. - 20. Monat   
kein Einführungslehrgang 
 

grds. 1 AG-Tag pro Woche  
(6 Unterrichtsstd. à 60 Min.) 
 
Themen: ZwangsvollstreungsR, 
StrafR u. ÖR 
i.d.R.: 2 Fächer je AG-Tag 

 
 

4 Klausurenblöcke  
(ca. alle 6 - 8 Wochen 1 Klausurblock)  
1 Klausurblock umfasst = 4 Arbeitstage 
 

 

Ort:  
Stammdienststelle (LG Aachen) 
 

Leitung: 
Richter/Richterinnen des  
AG, LG, VG 
Rechtsanwälte/innen 
Notare/Notarin 
Staatsanwälte/Staatsanwältinnen 
 

AG-Befreiung 

Überweisungsgesuch in die 
Wahlstation ist: 
 
spätestens 3 Monate vor dessen 
Beginn mittels Vordruck (welcher 
von der Ref.-Geschäftsstelle zu 
gegebener Zeit übersandt wird) 
und 
Selbstverplichtungserklärung bei 
der P‘inLG Aachen zu 
beantragen 
 
 
Die Zuweisung in die 
Wahlstation erfolgt durch die 
P‘inLG Aachen 

keine 

Urlaubssperre 

 
 
 
 
 
 
 
 
Urlaubsanspruch
:  
 
30 Arbeitstage 
 
 
 
Anspruch wird 
bei Aufteilung 
entsprechend 
gequotelt 
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Bis zu 6 Monate5 
Ausland möglich 
 

Bei einem Auslandsaufenthalt 
besteht die Möglichkeit durch 
die Stammdienststelle von der 
Arbeitsgemeinschaft befreit zu 
werden. 

 
Ausbildungs-

abschnitt 

Ausbildungs- 

monat 

Ausbildungs- 

station 

Praxis AG Überweisungsgesuch Urlaubsanspruch/ 

sperre 

5 21. - 24. 
(4 Monate) 

Wahlstation 
 
3 Monate Ausland 
möglich 
 
 
 
 
 

ab dem 22. Monat: 
Ausbildungsstelle, bei 
der eine sachgerechte 
Ausbildung 
gewährleistet ist 
(Rechtsanwälte/innen, 
Notare/innen 
Unternehmen 

ordentliche Gerichtsbarkeit 
besondere Gerichtsbarkeit 
öffentlich-rechtliche 

Einrichtungen usw.) 
 

 
 
 
Ausbildung an 
rechtswissenschaftlicher 
Fakultät: z.B. Bielefelder 
Kompaktkurs,  
DHV Speyer  
kann auf die Wahlstation 
angerechnet werden 

im 21. Monat: 
zweite juristische Staatsprüfung  
(schriftliche Prüfungsarbeiten) 
 
Im Anschluss an die Klausuren 
stehen Sie Ihrer 
Ausbildungsstelle zur 
Verfügung. Der 
Zuweisungsantrag muss den 
21.-24. Ausbildungsmonat 
umfassen.  
 
keine AG 

- keine 

Urlaubssperre 

 
 
Urlaubsanspruch
: 

 
20 Arbeitstage  

 
 

Nach der Praxisausbildung 

 25. - - - - - 

                                            
5 Insgesamt sind 8 Monate Ausland in der Zeit von der Zivilstation bis einschl. Rechtsanwaltsstation zzgl. 3 Monate Ausland in der Wahlstation  möglich  insgesamt sind 11 Monate Ausland während 

des gesamten Referendariats möglich 



Juristischer Vorbereitungsdienst 

- Referendariat - 

 26. mündliche Prüfung   Status „Rechtsreferendar“ bis Ablauf des Tags des Bestehens der mündlichen 
Prüfung 
 
        Gehaltszahlung für den gesamten 26. Monat 
 

                                    Hausausweise sind unbedingt nach Beendigung des Referendariats bei der   

                                    Stammdienststelle (LG Aachen) abzugeben!!!  
 

       Personalakten werden nach Beendigung des Referendariats beim OLG Köln verwahrt. 

 


